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Anhang 1 

Statuten des Vereins Paritätische Landeskommission (PLK) 
im Schweizerischen Carrosseriegewerbe gestützt auf Art. 7 GAV 

 
Art. 1 Name und Sitz 

1.1 Gestützt auf Artikel 7 GAV besteht unter dem Namen «Paritäti-
sche Landeskommission im Schweizerischen Carrosseriege-
werbe» (PLK) ein Verein gemäss den Bestimmungen von Art. 60 
ff ZGB mit Sitz in Bern. 

 
1.2 Die Vereinsadresse lautet: 

Paritätische Landeskommission 
im Schweizerischen Carrosseriegewerbe 
Weltpoststrasse 20 
Postfach 
3000 Bern 16  

carrosseriegewerbe@plk.ch 
www.plk-carrosserie.ch 

 
Art. 2 Zweck/Kompetenzen 

2.1 Gemäss den einschlägigen Bestimmungen des GAV bezweckt 
der Verein die Zusammenarbeit der GAV-Vertragsparteien der 
unterstellten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und den Vollzug 
des GAV in der Schweizerischen Carrosseriebranche. 

 
2.2 Die Aufgaben der PLK sind in Art. 7 GAV detailliert aufgelistet. 

Die entsprechenden Kompetenzen werden direkt aus dem GAV 
abgeleitet. 

 
2.3 Dem Verein Paritätische Landeskommission im Schweizeri-

schen Carrosseriegewerbe, nachstehend «PLK» genannt, steht 
ausdrücklich das Recht zu, sämtliche Massnahmen im Sinne ei-
ner konsequenten Durchführung und Umsetzung der GAV- und 
AVE- Bestimmungen anzuwenden. 
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Art. 3 Mitglieder 

3.1 Mitglieder des Vereins Paritätische Landeskommission im 
Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) sind die Vertrags-
parteien des GAV und die unterstellten Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer. 

 
3.2 Im Bedarfsfall können im gegenseitigen Einverständnis weitere 

Vertreter mit beratender Stimme zu den Delegiertenversamm- 
lungen (PLK-Sitzungen) beigezogen werden. 

 
Art. 4 Organe 

4.1 Die Organe des Vereines Paritätische Landeskommission im 
Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) sind: 

a) Delegiertenversammlung (Sitzung der Paritätischen Landes- 
kommission); 

b) Vorstand; 
c) Ausschuss; 
d) Revisionsstelle. 

4.2 Die Delegiertenversammlung kann auf Antrag hin Subkommis- 
sionen bilden, welche bestimmte Aufträge ausführen. Als Sub- 
kommission können auch regionale paritätische Kommissionen 
(PK) eingesetzt werden. Die Aufträge und Kompetenzen dieser 
Subkommissionen werden schriftlich festgehalten und protokol-
liert. Die von den Subkommissionen gefällten Entscheide sind 
von der Delegiertenversammlung (Sitzung der Paritätischen 
Landeskommission im Schweizerischen Carrosseriegewerbe) 
(PLK) zu bestätigen. 

 
Art. 5 Delegiertenversammlung 

5.1 Oberstes Organ des Vereins Paritätische Landeskommission im 
Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) ist die Delegierten- 
versammlung. Diese wird als PLK-Sitzung bezeichnet. 

 
5.2 Die Delegierten werden von den Organen der Vertragsparteien 

bestimmt und setzen sich wie folgt zusammen: 
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Maximal 18 Delegierte, paritätisch aufgeteilt unter den Vertrags-
partnern carosserie suisse und den Gewerkschaften Unia und Sy-
na. 

9 Delegierte von carrosserie suisse 
6 Delegierte der Gewerkschaft Unia 
3 Delegierte der Gewerkschaft Syna 

 

5.3 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) hat folgende 
Befugnisse: 
a) Festsetzung und Änderung der Statuten; 
b) Beschlüsse betreffend Aufnahme und Ausschluss von Ver-

einsmitgliedern; 

c) Wahl des Vereinsvorstandes und des PLK Ausschusses; 
d) Wahl der Revisionsstelle; 
e) Kenntnisnahme des Revisionsberichtes über die Vereins-

rechnung; 
f) Genehmigung der Vereinsrechnung und Budget; 
g) Entlastung der Inkassostelle, des Vorstandes und des PLK Aus-

schusses; 
h) Vollzug der entsprechenden vertraglichen und gesetzlichen 

Vorgaben und Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) und der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE). 

 
5.4 Im Bedarfsfall können im gegenseitigen Einvernehmen weitere 

Delegierte oder Spezialisten der Vertragsparteien mit beraten-
der Stimme zu den Delegiertenversammlungen eingeladen 
werden. 

 
5.5 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) ist beschluss-

fähig, wenn mindestens je die Hälfte der Delegierten der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer anwesend sind. Sie entscheiden 
mit einfachem Mehr. Nicht anwesende Delegierte können ihr 
Stimmrecht einem anderen gewählten Vertreter abtreten. Der 
Präsident hat keinen Stichentscheid. 

 
5.6 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) wählt aus ih-
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rer Mitte den Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, Vize-
präsidenten sowie zwei Beisitzern. 

 
5.7 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) findet min-

destens einmal jährlich oder auf Verlangen einer Partei statt. Die 
Einladungen werden schriftlich, unter Bekanntgabe der Trak-
tanden, spätestens 10 Tage vor der Delegiertenversammlung 
zugestellt. In dringlichen Sonderfällen muss diese Frist nicht 
eingehalten werden. 

 
5.8 Über die Verhandlungen und Beratungen wird Protokoll ge-

führt. Dieses gilt als genehmigt, wenn innert 10 Tagen vom 
Versanddatum aus, kein stimmberechtigter Delegierter, der an 
der Delegiertenversammlung teilgenommen hat, schriftlich und 
begründet Einwände erhoben hat. 

 
Art. 6 Vorstand 

6.1 Der Vorstand wird an der Delegiertenversammlung gem. Art. 
5.3 gewählt. Er besteht aus dem Präsidenten, Vize-Präsidenten 
sowie zwei Beisitzern. Der Präsident wird von carosseriesuisse 
gestellt. Als Vizepräsident amtet ein Vertreter der Gewerkschaft 
Unia. Als Beisitzer nimmt je ein Vertreter von carrossierie-suisse 
und der Gewerkschaft Syna im PLK-Vorstand Einsitz. 

6.2 Der Vorstand führt den Verein «Paritätische Landeskommission 
im Carrosseriegewerbe» und behandelt die laufenden Geschäf-
te und entscheidet, soweit nicht ein anderes Organ dafür zu-
ständig ist. Ebenso bereitet der Vorstand die Delegiertenver-
sammlungen vor. Über die Beratungen und Sitzungen des Vor-
standes wird ein Beschlussprotokoll geführt. Dasselbe wird den 
Delegierten zur Kenntnis gebracht. 

 
6.3 Der Vorstand ist zuständig für Rekursentscheide. 

 
Art. 7 Ausschuss 

7.1 Der PLK-Ausschuss ist zuständig für: 



 

61 
 

rer Mitte den Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, Vize-
präsidenten sowie zwei Beisitzern. 

 
5.7 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) findet min-

destens einmal jährlich oder auf Verlangen einer Partei statt. Die 
Einladungen werden schriftlich, unter Bekanntgabe der Trak-
tanden, spätestens 10 Tage vor der Delegiertenversammlung 
zugestellt. In dringlichen Sonderfällen muss diese Frist nicht 
eingehalten werden. 

 
5.8 Über die Verhandlungen und Beratungen wird Protokoll ge-

führt. Dieses gilt als genehmigt, wenn innert 10 Tagen vom 
Versanddatum aus, kein stimmberechtigter Delegierter, der an 
der Delegiertenversammlung teilgenommen hat, schriftlich und 
begründet Einwände erhoben hat. 

 
Art. 6 Vorstand 

6.1 Der Vorstand wird an der Delegiertenversammlung gem. Art. 
5.3 gewählt. Er besteht aus dem Präsidenten, Vize-Präsidenten 
sowie zwei Beisitzern. Der Präsident wird von carosseriesuisse 
gestellt. Als Vizepräsident amtet ein Vertreter der Gewerkschaft 
Unia. Als Beisitzer nimmt je ein Vertreter von carrossierie-suisse 
und der Gewerkschaft Syna im PLK-Vorstand Einsitz. 

6.2 Der Vorstand führt den Verein «Paritätische Landeskommission 
im Carrosseriegewerbe» und behandelt die laufenden Geschäf-
te und entscheidet, soweit nicht ein anderes Organ dafür zu-
ständig ist. Ebenso bereitet der Vorstand die Delegiertenver-
sammlungen vor. Über die Beratungen und Sitzungen des Vor-
standes wird ein Beschlussprotokoll geführt. Dasselbe wird den 
Delegierten zur Kenntnis gebracht. 

 
6.3 Der Vorstand ist zuständig für Rekursentscheide. 

 
Art. 7 Ausschuss 

7.1 Der PLK-Ausschuss ist zuständig für: 

 

61 
 

rer Mitte den Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, Vize-
präsidenten sowie zwei Beisitzern. 

 
5.7 Die Delegiertenversammlung (PLK-Versammlung) findet min-

destens einmal jährlich oder auf Verlangen einer Partei statt. Die 
Einladungen werden schriftlich, unter Bekanntgabe der Trak-
tanden, spätestens 10 Tage vor der Delegiertenversammlung 
zugestellt. In dringlichen Sonderfällen muss diese Frist nicht 
eingehalten werden. 

 
5.8 Über die Verhandlungen und Beratungen wird Protokoll ge-

führt. Dieses gilt als genehmigt, wenn innert 10 Tagen vom 
Versanddatum aus, kein stimmberechtigter Delegierter, der an 
der Delegiertenversammlung teilgenommen hat, schriftlich und 
begründet Einwände erhoben hat. 

 
Art. 6 Vorstand 

6.1 Der Vorstand wird an der Delegiertenversammlung gem. Art. 
5.3 gewählt. Er besteht aus dem Präsidenten, Vize-Präsidenten 
sowie zwei Beisitzern. Der Präsident wird von carosseriesuisse 
gestellt. Als Vizepräsident amtet ein Vertreter der Gewerkschaft 
Unia. Als Beisitzer nimmt je ein Vertreter von carrossierie-suisse 
und der Gewerkschaft Syna im PLK-Vorstand Einsitz. 

6.2 Der Vorstand führt den Verein «Paritätische Landeskommission 
im Carrosseriegewerbe» und behandelt die laufenden Geschäf-
te und entscheidet, soweit nicht ein anderes Organ dafür zu-
ständig ist. Ebenso bereitet der Vorstand die Delegiertenver-
sammlungen vor. Über die Beratungen und Sitzungen des Vor-
standes wird ein Beschlussprotokoll geführt. Dasselbe wird den 
Delegierten zur Kenntnis gebracht. 

 
6.3 Der Vorstand ist zuständig für Rekursentscheide. 

 
Art. 7 Ausschuss 

7.1 Der PLK-Ausschuss ist zuständig für: 



 

62 
 

a) den Entscheid betreffend die Durchführung und Beurteilung 
von Lohnbuchkontrollen bzw. die Beurteilung und Ahndung 
von GAV-Verstössen gemäss Art. 9.1 und 9.8 GAV; 

b) den Entscheid betreffend die Unterstellung eines Arbeitsge-
bers unter den GAV bzw. die AVE gemäss Art. 8.3 lit. m) 
GAV; 

c) die Behandlung bzw. den Entscheid von Gesuchen bei Vor-
liegen von aussergewöhnlichen Situationen und deren indi-
vidueller betrieblichen Lösung gemäss Art. 12.3. 

 

7.2 Der PLK-Ausschuss wird einmal jährlich von der PLK-
Versammlung gewählt. 

 
Art. 8 Finanzen 

8.1 Der Verein «Paritätische Landeskommission im Schweizeri-
schen Carrosseriegewerbe» (PLK) finanziert sich über: 
a) Mitgliederbeiträge der GAV-Vertragsparteien 
b) Mitgliederbeiträge der unterstellten Arbeitgeber und Arbeit- 

nehmer (Vollzugskostenbeiträge und Bildungsbeiträge ge-
mäss Art. 18 GAV, AVE) 

c) Anschlussvertragsgebühren (Art. 6 GAV) 
d) Zinserträge 
e) Weitere Einnahmen. 

 
Die Rechtsgrundlagen für die Rechnungsstellung der Vollzugs- 
kostenbeiträge und Bildungsbeiträge sowie der Anschlussver- 
tragsgebühren (Rechnungsstellung, Mahnung und Betreibung) 
ergeben sich aus GAV/AVE Art. 8.3 lit. i) und Art. 18 GAV. 

 

8.2 Die Aufgaben bzw. Finanzierung von Aktivitäten gemäss Art. 13 
GAV sind im Anhang 2 zum GAV festgehalten. 

 
8.3 Das Sekretariat des Vereins der Paritätischen Landeskommissi-

on für das Schweizerische Carrosseriegewerbe (PLK) ist gestützt 
auf Art. 8.3 lit. i) GAV mit der Führung der Kasse der PLK be-
traut. Die Adresse lautet: 
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Paritätische Landeskommission 
für das Schweizerische Carrosseriegewerbe 
Weltpoststrasse 20 
Postfach 
3000 Bern 16  

carrosseriegewerbe@plk.ch 
www.plk-carrosserie.ch 

 
8.4 Das PLK-Sekretariat erstellt die Jahresrechnung und Bilanz nach 

allgemein anerkannten Grundsätzen. 
 

Art. 9 Revisionsstelle 

9.1 Die Revisionsstelle ist mit der Überprüfung der Jahresrechnung 
des Vereins Paritätische Landeskommission im Schweizerischen 
Carrosseriegewerbe (PLK) beauftragt. 

 
9.2 Als Revisionsstelle amtet eine von den Vertragsparteien des 

GAV unabhängige Treuhandstelle. 
 

9.3 Die Revisionsstelle verfasst zu Handen der Delegiertenver-
sammlung (PLK-Sitzung) einen Bericht über die Rechnungsrevi-
sion. 

 
Art. 10 Haftung  

10.1 Der Verein Paritätische Landeskommission im Schweizerischen 
Carrosseriegewerbe (PLK) haftet ausschliesslich mit dem Ver-
einsvermögen. 

 
10.2 Jedwelche andere Haftung der Vertreter bzw. der Träger des 

Vereins ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Art. 11 Auflösung  

11.1 Eine Auflösung des Vereins Paritätische Landeskommission im 
Schweizerischen Carrosseriegewerbe (PLK) kann nur von der 
Delegiertenversammlung beschlossen werden. Dazu bedarf es 
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auch dem Einverständnis der zuständigen Organe der Vertrags- 
parteien des GAV. 

 
11.2 Allfällige Aktiven werden den Vertragsparteien je zur Hälfte 

(50% carrosserie suisse, 50% Unia und Syna) überwiesen. 

 

Art. 12 Inkrafttreten 

12.1 Diese Statuten treten per 1.7.2022 in Bern/Zofingen/Olten in 
Kraft und ersetzen jene vom 1.1.2018, 1.1.2014, 6.6.2013, 
1.1.2011 
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